
Erläuterungen zu den  
Rechten der Aktionäre

 Ordentliche Hauptversammlung  
der Siemens AG am 3. Februar 2021



Ordentliche Hauptversammlung  
der Siemens Aktiengesellschaft

die am Mittwoch, 3. Februar 2021, 10.00 Uhr (MEZ), auf 

Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 

Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigen-

tumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-

Pandemie vom 27. März 2020 (Bundesgesetzblatt I Nr. 14 2020, 

S. 570), dessen Geltung durch die Verordnung zur Verlänge-

rung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 

Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen 

der COVID-19-Pandemie vom 20. Oktober 2020 (Bundesgesetz-

blatt I Nr. 48 2020, S. 2258) bis zum 31. Dezember 2021 ver

längert wurde (nachfolgend »COVID-19-Maßnahmengesetz«) 

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfindet.

Die gesamte Hauptversammlung wird für Aktionäre der 

Siemens Aktiengesellschaft und ihre Bevollmächtigten mit 

Bild und Ton live über das Internet übertragen. Die Stimm

rechtsausübung der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten 

erfolgt ausschließlich über Briefwahl oder Vollmachtserteilung 

an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist 

Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 München.

Siemens Aktiengesellschaft  
Berlin und München

Berlin und München,  

im Dezember 2020
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Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 
nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1, § 295, § 293 g Abs. 3 Aktiengesetz,  
§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i. V.m Satz 2 COVID-19-Maßnahmengesetz,  
§ 245 Nr. 1 Aktiengesetz, § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Maßnahmengesetz 

1.  Tagesordnungsergänzungsverlangen 
gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 € errei-
chen (Letzteres entspricht 166.667 Aktien), können verlangen, 
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 
gemacht werden.

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 
90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der 
Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vor-
stands über den Antrag halten, wobei § 70 Aktiengesetz bei der 
Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Der Tag des 
Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung 
von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf 
einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag 
kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-
schlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den 
Vorstand der Siemens Aktiengesellschaft zu richten und muss der 
Gesellschaft spätestens bis zum 3. Januar 2021, 24.00 Uhr (MEZ) 
zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende 
Adresse:

Vorstand der Siemens Aktiengesellschaft  
Werner-von-Siemens-Str. 1   
80333 München.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – 
soweit dies nicht bereits mit der Einberufung geschehen ist – 
unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht. Sie werden außerdem unter der Internet
adresse   WWW.SIEMENS.COM/HAUPTVERSAMMLUNG bekannt ge-
macht und den Aktionären mitgeteilt. Solchen Verlangen zur 
Ergänzung der Tagesordnung beiliegende Beschlussvorlagen 
werden so behandelt, als ob sie in der Hauptversammlung münd-
lich gestellt worden wären.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des 
Aktiengesetzes lauten wie folgt:

§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit (Auszug)

(1)	 1 Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, 
deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund­
kapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an 
den Vorstand zu richten. 2 Die Satzung kann das Recht, die 
Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine 
andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am 
Grundkapital knüpfen. 3 Die Antragsteller haben nachzuwei­
sen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zu­
gangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie 

die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den An­
trag halten. 4 § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden.

(2)	 1 In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusam­
men den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den an­
teiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangen, daß 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt­
gemacht werden. 2 Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 3 Das 
Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft min­
destens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften min­
destens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des 
Zugangs ist nicht mitzurechnen.

§ 121 Allgemeines (Auszug)

(7)	 1 Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurück­
berechnet werden, ist der Tag der Versammlung nicht mit­
zurechnen. 2 Eine Verlegung von einem Sonntag, einem 
Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich voraus­
gehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in 
Betracht. 3 Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sind nicht entsprechend anzuwenden. 4 Bei nichtbörsenno­
tierten Gesellschaften kann die Satzung eine andere Berech­
nung der Frist bestimmen.

§ 70 Berechnung der Aktienbesitzzeit

1 Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, 
daß der Aktionär während eines bestimmten Zeitraums Inhaber 
der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein Anspruch auf 
Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsin­
stitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen 
gleich. 2 Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem 
Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von sei­
nem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinander­
setzung einer Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertragung 
nach § 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Geset­
zes über Bausparkassen erworben hat.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen der 
Satzung der Siemens Aktiengesellschaft lauten wie folgt:

§ 18 der Satzung der Siemens Aktiengesellschaft (Auszug)

(3)	 Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 
des Grundkapitals erreichen, sind berechtigt, die Einberu­
fung einer Hauptversammlung schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe zu verlangen, soweit die weiteren 
gesetzlichen Voraussetzungen für ein solches Verlangen er­
füllt sind. In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile 
zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von 500.000 € erreichen, verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt­
gemacht werden, soweit die weiteren gesetzlichen Voraus­
setzungen für ein solches Verlangen erfüllt sind.

http://www.siemens.com/hauptversammlung
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2.  Gegenanträge und Wahlvorschläge 
gemäß § 126 Abs. 1, § 127 Aktiengesetz

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge 
gegen Vorschläge von Vorstand und / oder Aufsichtsrat zu Punk-
ten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern übersenden. 
Gegenanträge (nebst Begründung) und Wahlvorschläge sind 
ausschließlich an

Siemens Aktiengesellschaft 
Controlling and Finance 
Investor Relations (CF IR) 
Werner-von-Siemens-Str. 1, G4.23 
80333 München

Telefaxnummer: + 49 (0) 89 / 636-1332474

oder per E-Mail an

hv2021@siemens.com

zu richten. 

Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahl-
vorschläge von Aktionären, einschließlich des Namens und 
Wohnorts beziehungsweise Sitzes des Aktionärs sowie zugäng-
lich zu machender Begründungen und gegebenenfalls versehen 
mit den nach § 127 Satz 4 Aktiengesetz zu ergänzenden Inhal-
ten, unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse 

  WWW.SIEMENS.COM/HAUPT VERSAMMLUNG veröffentlichen. 
Dabei werden Gegenanträge und Wahlvorschläge berücksich-
tigt, die bis zum 19. Januar 2021 bis 24.00 Uhr (MEZ) bei der 
genannten Adresse eingehen. Etwaige Stellungnahmen der Ver-
waltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 
veröffentlicht.

Die Gesellschaft wird die so veröffentlichten Gegenanträge so 
behandeln, als ob sie in der Hauptversammlung mündlich ge-
stellt worden wären.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des 
Aktiengesetzes, die auch bestimmen, unter welchen Vorausset-
zungen von einem Zugänglichmachen von Gegenanträgen und 
Wahlvorschlägen abgesehen werden kann, lauten wie folgt:

§ 126 Anträge von Aktionären

(1)	 1 Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des 
Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellung­
nahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genann­
ten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zu­
gänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage 
vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag 
gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu 
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung 
an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse über­
sandt hat. 2 Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 3 Bei 
börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen 
über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. 4 § 125 
Abs. 3 gilt entsprechend.

(2)	 1 Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht 
zugänglich gemacht zu werden,

1.	 soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen 
strafbar machen würde,

2.	 wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungs­
widrigen Beschluß der Hauptversammlung führen würde,

3.	 wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offen­
sichtlich falsche oder irreführende Angaben oder wenn 
sie Beleidigungen enthält,

4.	 wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegen­
antrag des Aktionärs bereits zu einer Hauptversamm­
lung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht 
worden ist,

5.	 wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesent­
lich gleicher Begründung in den letzten fünf Jahren be­
reits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Ge­
sellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und 
in der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste 
Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,

6.	 wenn der Aktionär zu erkennen gibt, daß er an der Haupt­
versammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten 
lassen wird, oder

7.	 wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei 
Hauptversammlungen einen von ihm mitgeteilten Ge­
genantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen.

2 Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu wer­
den, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

(3)	 Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der 
Beschlußfassung Gegenanträge, so kann der Vorstand die 
Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen.

§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären 

	 1 Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichts­
ratsmitgliedern oder von Abschlußprüfern gilt § 126 sinnge­
mäß. 2 Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu wer­
den. 3 Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann 
nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die 
Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 
enthält. 4 Der Vorstand hat den Vorschlag eines Aktionärs zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesell­
schaften, für die das Mitbestimmungsgesetz, das Montan-
Mitbestimmungsgesetz oder das Mitbestimmungsergän­
zungsgesetz gilt, mit folgenden Inhalten zu versehen: 

1.	 Hinweis auf die Anforderungen des § 96 Absatz 2,

2.	 Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Absatz 2 Satz 3 
widersprochen wurde und

3.	 Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens 
jeweils von Frauen und Männern besetzt sein müssen, 
um das Mindestanteilsgebot nach § 96 Absatz 2 Satz 1 
zu erfüllen.

§ 124 Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge 
zur Beschlussfassung (Auszug) 

(3)	 4 Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 
Prüfern hat deren Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort 
anzugeben. 

http://www.siemens.com/hauptversammlung
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§ 125 Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder 

(1)	 1 Der Vorstand einer Gesellschaft, die nicht ausschließlich 
Namensaktien ausgegeben hat, hat die Einberufung der 
Hauptversammlung mindestens 21 Tage vor derselben wie 
folgt mitzuteilen:

1.	 den Intermediären, die Aktien der Gesellschaft verwahren,

2.	 den Aktionären und Intermediären, die die Mitteilung 
verlangt haben, und

3.	 den Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung 
verlangt haben oder die in der letzten Hauptversamm­
lung Stimmrechte ausgeübt haben.

2 Der Tag der Mitteilung ist nicht mitzurechnen. 3 Ist die Ta­
gesordnung nach § 122 Abs. 2 zu ändern, so ist bei börsen­
notierten Gesellschaften die geänderte Tagesordnung mit­
zuteilen. 4 In der Mitteilung ist auf die Möglichkeiten der 
Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, 
auch durch eine Vereinigung von Aktionären, hinzuweisen. 
5 Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag 
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren 
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts­
räten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in ver­
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

(2)	 1 Die gleiche Mitteilung hat der Vorstand einer Gesellschaft, 
die Namensaktien ausgegeben hat, den zu Beginn des 
21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister Ein­
getragenen zu machen sowie den Aktionären und Interme­
diären, die die Mitteilung verlangt haben, und den Vereini­
gungen von Aktionären, die die Mitteilung verlangt oder 
die in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausge­
übt haben. 

(3)	 Jedes Aufsichtsratsmitglied kann verlangen, daß ihm der 
Vorstand die gleichen Mitteilungen übersendet.

(4)	 Jedem Aufsichtsratsmitglied und jedem Aktionär sind auf 
Verlangen die in der Hauptversammlung gefassten Be­
schlüsse mitzuteilen.

(5)	 1 Für Inhalt und Format eines Mindestgehaltes an Informati­
onen in den Mitteilungen gemäß Absatz 1 Satz 1 und Absatz 
2 gelten die Anforderungen der Durchführungsverordnung 
(EU) 2018 / 1212. 2 § 67 a Absatz 2 Satz 1 gilt für die Absätze 1 
und 2 entsprechend. 3 Bei börsennotierten Gesellschaften 
sind die Intermediäre, die Aktien der Gesellschaft verwah­
ren, entsprechend den §§ 67 a und 67 b zur Weiterleitung und 
Übermittlung der Informationen nach den Absätzen 1 und 2 
verpflichtet, es sei denn, dem Intermediär ist bekannt, dass 
der Aktionär sie von anderer Seite erhält. 4 Das Gleiche gilt 
für nichtbörsennotierte Gesellschaften mit der Maßgabe, 
dass die Bestimmungen der Durchführungsverordnung (EU) 
2018 / 1212 nicht anzuwenden sind.

3.  Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1, 
§ 295, § 293 g Abs. 3 Aktiengesetz, 
Fragemöglichkeit nach § 1 Abs. 2  
Satz 1 Nr. 3 i. V. m. Satz 2  
COVID-19-Maßnahmengesetz

Nach § 131 Abs. 1 Aktiengesetz kann jeder Aktionär oder Aktio-
närsvertreter in einer Präsenzhauptversammlung vom Vorstand 
Auskunft verlangen über Angelegenheiten der Gesellschaft, die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 
verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und 
der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, soweit 
die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der 
Tagesordnung erforderlich ist. Außerdem ist nach § 295, § 293 g 
Abs. 3 Aktiengesetz jedem Aktionär oder Aktionärsvertreter auf 
Verlangen in der Hauptversammlung, die über die Änderung eines 
Gewinnabführungsvertrags beschließt, Auskunft auch über alle für 
die Änderung des Gewinnabführungsvertrags wesentlichen Ange-
legenheiten des anderen Vertragsteils zu geben. 

Das vorstehende Auskunftsrecht besteht in der am 3. Februar 
2021 stattfindenden virtuellen Hauptversammlung nicht. Auf 
Grundlage des COVID-19-Maßnahmengesetzes ist den Aktionären 
in der virtuellen Hauptversammlung kein gesetzliches Auskunfts-
recht, sondern eine Fragemöglichkeit im Wege der elektroni-
schen Kommunikation einzuräumen. Ein Recht auf Antwort ist 
damit nicht verbunden.

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der Siemens 
Aktiengesellschaft entschieden, dass Aktionäre oder ihre Bevoll-
mächtigten nach erfolgter Anmeldung Fragen über den Internet-
service unter der Internetadresse   WWW.SIEMENS.COM/HV-SERVICE 
an den Vorstand richten können. Den Online-Zugang erhalten 
Aktionäre durch Eingabe ihrer Aktionärsnummer und ihrer zuge-
hörigen individuellen Zugangsnummer, die sie den ihnen über-
sandten Unterlagen entnehmen können. Aktionäre, die sich mit 
einem selbst vergebenen Zugangspasswort für den elektronischen 
Versand der Einladung zur Hauptversammlung registriert haben, 
verwenden anstelle der individuellen Zugangsnummer dieses Zu-
gangspasswort. Die Bevollmächtigten der Aktionäre verwenden 
die ihnen übersandten Zugangsdaten.

Solche Fragen müssen der Gesellschaft bis spätestens zum 1. Fe-
bruar 2021, 12.00 Uhr (MEZ), über den Internetservice der Gesell-
schaft zugehen. Nach diesem Zeitpunkt und insbesondere wäh-
rend der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen 
gestellt werden.

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermes-
sen, welche Fragen er wie beantwortet. Er kann dabei insbeson-
dere Fragen zusammenfassen und im Interesse der anderen 
Aktionäre sinnvolle Fragen auswählen. Hierbei kann er Aktio-
närsvereinigungen und institutionelle Investoren mit bedeuten-
den Stimmanteilen bevorzugen. Fragen in Fremdsprachen wer-
den nicht berücksichtigt.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des 
Aktiengesetzes lauten wie folgt:

§ 131 Auskunftsrecht des Aktionärs

(1)	 1 Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung 
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesell­
schaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 

http://www.siemens.com/hv-service
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des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 2 Die 
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem ver­
bundenen Unternehmen. 3 Macht eine Gesellschaft von den 
Erleichterungen nach § 266 Absatz 1 Satz 3, § 276 oder § 288 
des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär 
verlangen, dass ihm in der Hauptversammlung über den 
Jahresabschluss der Jahresabschluss in der Form vorgelegt 
wird, die er ohne diese Erleichterungen hätte. 4 Die Aus­
kunftspflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens 
(§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in der Hauptver­
sammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlage­
bericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezoge­
nen Unternehmen.

(2)	 1 Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften 
und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. 2 Die Satzung 
oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 kann den Ver­
sammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht des 
Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken, und Näheres 
dazu bestimmen.

(3)	 1 Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,

1.	 soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kauf­
männischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft 
oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht un­
erheblichen Nachteil zuzufügen;

2.	 soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe 
einzelner Steuern bezieht;

3.	 über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Ge­
genstände in der Jahresbilanz angesetzt worden sind, 
und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei 
denn, daß die Hauptversammlung den Jahresabschluß 
feststellt;

4.	 über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, so­
weit die Angabe dieser Methoden im Anhang ausreicht, 
um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell­
schaft im Sinne des § 264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs 
zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversamm­
lung den Jahresabschluß feststellt;

5.	 soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft 
strafbar machen würde;

6.	 soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienst­
leistungsinstitut Angaben über angewandte Bilanzie­
rungs- und Bewertungsmethoden sowie vorgenommene 
Verrechnungen im Jahresabschluß, Lagebericht, Kon­
zernabschluß oder Konzernlagebericht nicht gemacht zu 
werden brauchen;

7.	 soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft 
über mindestens sieben Tage vor Beginn und in der 
Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist.

	 2 Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert 
werden.

(4)	 1 Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär 
eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben 
worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf dessen Ver­
langen in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie 
zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tages­
ordnung nicht erforderlich ist. 2 Der Vorstand darf die Aus­
kunft nicht nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. 3 Sätze 
1 und 2 gelten nicht, wenn ein Tochterunternehmen (§ 290 
Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs), ein Gemeinschaftsunter­
nehmen (§ 310 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) oder ein as­
soziiertes Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des Handelsgesetz­
buchs) die Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 
Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) zum Zwecke der Einbezie­
hung der Gesellschaft in den Konzernabschluß des Mutter­
unternehmens erteilt und die Auskunft für diesen Zweck 
benötigt wird.

(5)	 Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er 
verlangen, daß seine Frage und der Grund, aus dem die Aus­
kunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die 
Verhandlung aufgenommen werden.

§ 295 Änderung

(1) 	 1 Ein Unternehmensvertrag kann nur mit Zustimmung der 
Hauptversammlung geändert werden. 2 §§ 293 bis 294 gel­
ten sinngemäß.

(2) 	 1 Die Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft 
zu einer Änderung der Bestimmungen des Vertrags, die zur 
Leistung eines Ausgleichs an die außenstehenden Aktionäre 
der Gesellschaft oder zum Erwerb ihrer Aktien verpflichten, 
bedarf, um wirksam zu werden, eines Sonderbeschlusses 
der außenstehenden Aktionäre. 2 Für den Sonderbeschluß 
gilt § 293 Abs. 1 Satz 2 und 3. 3 Jedem außenstehenden Akti­
onär ist auf Verlangen in der Versammlung, die über die 
Zustimmung beschließt, Auskunft auch über alle für die 
Änderung wesentlichen Angelegenheiten des anderen 
Vertragsteils zu geben.

§ 293 g Durchführung der Hauptversammlung (Auszug)

(3) 	 Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung 
Auskunft auch über alle für den Vertragsschluß wesentlichen 
Angelegenheiten des anderen Vertragsteils zu geben.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des 
COVID-19-Maßnahmengesetzes lauten wie folgt:

§ 1 Aktiengesellschaften; Kommanditgesellschaften auf Aktien; 
Europäische Gesellschaften (SE); Versicherungsvereine auf Ge­
genseitigkeit (Auszug)

(2)	 1 Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung 
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll­
mächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten 
wird, sofern,

1.	 die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versamm­
lung erfolgt,

2.	 die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektroni­
sche Kommunikation (Briefwahl oder elektronische Teil­
nahme) sowie Vollmachtserteilung möglich ist,

3.	 den Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege der elek­
tronischen Kommunikation eingeräumt wird,
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4.	 den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 aus­
geübt haben, in Abweichung von § 245 Nummer 1 des 
Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfordernis des 
Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit 
zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptver­
sammlung eingeräumt wird.

2 Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Er­
messen, welche Fragen er wie beantwortet; er kann auch 
vorgeben, dass Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Ver­
sammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzu­
reichen sind.

Der Versammlungsleiter ist zu verschiedenen Leitungs- und Ord-
nungsmaßnahmen in der Hauptversammlung berechtigt. Die 
zugrunde liegenden Regelungen der Satzung der Siemens Akti-
engesellschaft lauten wie folgt:

§ 21 der Satzung der Siemens Aktiengesellschaft (Auszug)

(2)	 Der Versammlungsleiter regelt den Ablauf der Hauptver­
sammlung. Er kann sich hierbei, insbesondere bei der Aus­
übung des Hausrechts, der Unterstützung von Hilfspersonen 
bedienen. Er bestimmt die Reihenfolge der Redner und der 
Behandlung der Tagesordnungspunkte und kann, soweit 
gesetzlich zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich 
zusammengehörigen Beschlussgegenständen zu einem 
Abstimmungspunkt entscheiden und angemessene Be­
schränkungen der Redezeit, der Fragezeit oder der zusam­
mengenommenen Rede- und Fragezeit für den ganzen 
Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Gegenstände der 
Tagesordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder wäh­
rend des Verlaufs der Hauptversammlung festlegen sowie, 
soweit dies für eine ordnungsgemäße Durchführung der 
Hauptversammlung erforderlich ist, den Schluss der Debatte 
anordnen.

4.  Widerspruch zur Niederschrift 
gemäß § 245 Nr. 1 Aktiengesetz,  
§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19- 
Maßnahmengesetz

Aktionäre, die im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft 
eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind, und ihre Bevoll-
mächtigten können von Beginn bis Ende der Hauptversammlung 
über den Internetservice unter der Internetadresse   WWW.

SIEMENS.COM/HV-SERVICE Widerspruch gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 Aktien-
gesetz, § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Maßnahmengesetz erklä-
ren. Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von 
Widersprüchen über den Internetservice ermächtigt und erhält 
die Widersprüche über den Internetservice. Den Online-Zugang 
erhalten Aktionäre durch Eingabe ihrer Aktionärsnummer und 
ihrer zugehörigen individuellen Zugangsnummer, die sie den 
ihnen übersandten Unterlagen entnehmen können. Aktionäre, 
die sich mit einem selbst vergebenen Zugangspasswort für den 
elektronischen Versand der Einladung zur Hauptversammlung 
registriert haben, verwenden anstelle der individuellen Zugangs
nummer dieses Zugangspasswort. Die Bevollmächtigten der 
Aktionäre verwenden die ihnen übersandten Zugangsdaten.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des 
Aktiengesetzes lauten wie folgt:

§ 245 Anfechtungsbefugnis (Auszug)

Zur Anfechtung ist befugt

1.	 jeder in der Hauptversammlung erschienene Aktionär, 
wenn er die Aktien schon vor der Bekanntmachung der 
Tagesordnung erworben hatte und gegen den Beschluß 
Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des 
COVID-19-Maßnahmengesetzes lauten wie folgt:

§ 1 Aktiengesellschaften; Kommanditgesellschaften auf Aktien; 
Europäische Gesellschaften (SE); Versicherungsvereine auf Ge­
genseitigkeit (Auszug)

(2)	 1 Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung 
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll­
mächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten 
wird, sofern,

1.	 die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versamm­
lung erfolgt,

2.	 die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektroni­
sche Kommunikation (Briefwahl oder elektronische Teil­
nahme) sowie Vollmachtserteilung möglich ist,

3.	 den Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege der elek­
tronischen Kommunikation eingeräumt wird,

4.	 den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 aus­
geübt haben, in Abweichung von § 245 Nummer 1 des 
Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfordernis des 
Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit 
zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptver­
sammlung eingeräumt wird.

2 Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Er­
messen, welche Fragen er wie beantwortet; er kann auch 
vorgeben, dass Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Ver­
sammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzu­
reichen sind.
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